
Herzlich Willkommen!

Stand März 2023



Pflichtpraktikum
Geeigneter Betrieb

LW Betrieb:
als Lehrbetrieb anerkannt oder
Betriebsführer = LW Facharbeiter und Betrieb hat
sicherheitstechnische Überprüfung
Gewerblicher Betrieb:
Berechtigung zur Ausbildung von Lehrlingen oder
Praktikanten
kein naher Verwandter
20 km Wegstrecke vom Wohnort

Familienanschluss, kein „Moped-Praktikumsplatz“

o max. zwei Betriebe



Pflichtpraktikum
Kurzes Praktikum

zwischen 2. u. 3. Jg.

12 Wochen
4 Wochen früher Schulschluss (2. Klasse)
4 Wochen Ferienzeit
4 Wochen später Schulstart (3. Klasse)

kein Urlaubsanspruch
(weil Ausbildungsverhältnis)



Pflichtpraktikum
Kurzes Praktikum

LW Mindestentschädigung in OÖ:
€ 500,00 monatlich (Stand 2023)
unter der Geringfügigkeitsgrenze
 € 500,91 monatlich (Stand 2023)

odaher nur Unfallversicherungspflicht
kein Lohnabzug bei freier Station

egal ob mit oder ohne Verpflegung



Pflichtpraktikum
Kurzes Praktikum

o Meldepflicht bei Ö. Gesundheitskasse
Anmeldung vor Arbeitsantritt, Abmeldung binnen 7 Tagen

oKrankenversicherung
o Mitversicherung mit den Eltern (beitragsfrei)
o Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung

(Kranken- UND Pensionsversicherung um € 65,03 Stand 2020)

Sonderzahlungspauschale
17 % vom gesamten Entgelt

Mitarbeitervorsorgekasse
Einzahlung ab dem zweiten Monat



Familienbeihilfe
kein Wegfall, wenn jährliches
Einkommen € 15.000,-- nicht übersteigt

schriftliche Meldung von Vorkommnissen
Unfallmeldung

binnen 5 Tage an UV und Schule
besondere Vorkommnisse (Praxisplatzwechsel!)

Info an Betreuungslehrer, KV und Schule
Praxisbericht

Schüler ist verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen

Pflichtpraktikum
Kurzes Praktikum



Auslandspraktikum
o Antrag auf Förderung beim Land OÖ
Formular auf Schulhomepage
o Erasmus+ Förderung über Landjugend
www.landjugend.at/praktikum
Landjugend Österreich bietet Abschluss für
eine Kranken- und Unfallversicherung
und/oder Haftpflichtversicherung für Praktikum
im Ausland an.

Pflichtpraktikum
Kurzes Praktikum


